
Die gewerblichen Fortbildungsschulen.
Die Einrichtung von Fortbildungsschulen, Errichtung obligatorischer gewerblicher Fort-

die den Zweck haben, den Handwerkslehr- bildungsschulen und für die Regelung der
lingen Gelegenheit zur allgemeinen gewerb- Schulpflicht durch die Gewerbcordnung aus;
lichen Uusbildung hauptsächlich im Deutschen, ferner für die Gliederung nach Berufen und
Rechnen und Zeichnen, zum Teil auch in den Tagcsunterricht; schließlich für die An-
Gewerbe-,, Geschäftss. und Gessetzeskunde, stellung von Handwerksmeistern als Lehrer
Technologie und Volkswirtschaftslehre zu und für eine Trennung der jugendlichen

zeben, ist vorwiegend eine Uufgabe der Ge- Urbeiter von den Handwerkslehrlingen.
meinden. Deshalb konnte sich auf diesem Nur inbesonders dringenden Fällen und zwar
Gebiet die Handwerkskammer darauf ber in einigen ländlichen Gemeinden, die ohne
schränken, anregend und fördernd zu wirken. eine Unterstützung nicht gut eine Schule
Das tat sie, indem sie zunächst die Hande errichten konntcn, unterstützte die Kammer die
werker ihres Bezirks von der großen Bedeutung Faortbildungsschulen durch einmalige finan-
der Fortbildungsschule zu überzeugen und zielle Beihülfen. Eine solche taben be-
dadurch ihren Widerstand gegen die Er- kommen die Fortbildungsschulen:
richtung von Fortbildungsschulen und gegen jh Issum in der Höhe von

ihren Besuch zu beseitigen suchte; sodann, Üieukerk
indem sie auch die kleineren und die länd- ! Vsrd "

lichen Gemeinden zur Errichtung von Fort- ! Willict ":
bildungsschulen anspornte. Außerdem war " Z, 1 "'

sie unausgesetzt bestrebt, auf die Fortbildungs- t eulencrth ". !
schulen selbst zu wirken, damit die Unterrichts- " Wessze " 'das"

zeit, soweit das aus schultechnischen Gründen s ;? hr ! .

möglich war, der Eigenart der Gewerbe " Usperden t;

entsprechend angeordnet werde. Diese Tätig- " ut

keit der Kammer war in vielen Fällen

erfolgreich und förderte den Uusbau der Fort-
bildungsschulen erheblich. Die Gemeinden,
die in ihren Fortbildungsschulen die Schul-
pflicht noch nicht eingeführt hatten, veran-
laßte die Kammer ebenfalls zum Teil mit

Erfolg hierzu.
Die Uuffassung der Handwerkskammer

von der Fortbildungsschule, ihren Uufgaben
und ihrer Organisation im allgemeinen ist
in der bekannten Resolution des deulschen

Handwerks. und Gewerbekammertages vom
Jahre 1903, der sich die Düsseldorfer Kammer
rückhaltlos angeschlossen hat, ausgedrückt.
Diese Resolution spricht sich u. a. für die
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Die Fachschulen.
Vor allem kommen hier die Fachschulen

von Innungen und Gewerbevereinen in Be-
iracht, die neben der Fortbilbungsschule cine

Uusbildung der Lehrlinge in den prak-

tischen Ur beiten ihres Berufsfaches er-
streben. Deshalb überwiegen die praktische


